
    Stadt Lüdenscheid        
- Fachdienst Umweltschutz und Freiraum –       
 
 
 

U m w e l t b e r i c h t 
 

zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 820  „Nahversorgungszentrum  
 

Bräuckenstraße“ und zugleich zur 
 

130. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lüdenscheid 
 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Bauleitplanung 
 

Es ist beabsichtigt, unter Einbeziehung bisher nicht beplanter gewerblich genutzter 
Flächen eine im Bebauungsplan 558 festgesetzte Gewerbefläche als Sondergebiet 
für die örtliche Nahversorgung umzunutzen. Neben der Versorgung der benachbarten 
Wohnbereiche dient die Planänderung auch der Wiedernutzung der seit einiger Zeit 
brachgefallenen Grundstücksfläche. Es ist ferner beabsichtigt, hinsichtlich der bauli-
chen Ausnutzbarkeit der Grundstücke zur Unterbringung der erforderlichen Stellplät-
ze die Kappungsgrenze von 80 % versiegelbarer Grundstücksflächen nach § 19 Bau-
nutzungsverordnung durch Zulassen einer nahezu hundertprozentigen Versiegelbar-
keit zu überschreiten. Gleichzeitig mit der Planänderung werden die in anderen Pla-
nungen der Stadt Lüdenscheid üblichen Gestaltungsvorschriften für Werbeanlagen 
implementiert. Randliche Begrünungsmaßnahmen entlang der Grundstücksgrenzen 
zur Verbesserung des Ortsbildes und Wahrung ökologischer Mindeststandards sind 
ausnahmsweise nicht vorgesehen.   

 
Da der Flächennutzungsplan an dieser Stelle bisher Gewerbeflächen darstellt, muss 
auch der Flächennutzungsplan in Anpassung an die Bebauungsplanaufstellung ge-
ändert werden. Der nachstehende Umweltbericht berücksichtigt daher auch die Aus-
wirkungen der Flächennutzungsplanänderung.  

 
 
 
1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 

Bedeutung für die Bebauungsplanänderung 
 
 
 Als Ziele des Umweltschutzes werden die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnun-

gen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und Technischen Anleitungen zu Grunde ge-
legt, die für die jeweiligen Schutzgüter in Bauleitplanverfahren anzuwenden sind. Die 
Ziele des Umweltschutzes werden zu den einzelnen Schutzgütern näher beschrieben.  

 
 Die Eingriffsregelung in den Naturhaushalt und in die Landschaft im Sinne des  § 8 

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bzw. des § 4 des Landschaftsgesetzes 
NW (LG NW) wurde beachtet und angewendet. 

 
Die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechtes zum Schutz des Grundwassers 
und zum Schutz vor Überschwemmungen (§ 51a LWG) wurden berücksichtigt. 

 



1.3 Bedarf an Grund und Boden 
 

Flächennutzungsplan 
 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung entsteht kein erstmaliger Bedarf an 
Grund und Boden, da für das Plangebiet bereits eine bauliche Nutzung ausgewiesen 
ist und lediglich die Nutzungsart geändert wird.  

 
 

Bebauungsplan 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanänderung entsteht kein erstmaliger Bedarf an Grund 
und Boden, da im Zuge der Planaufstellung die Baunutzungsverordnung von 1990 
zum Tragen kommt und der Bebauungsplan somit Festsetzungen trifft, die die bisher 
mögliche völlige Versiegelung der Grundstücke nicht mehr zulässt.  
 
Die vom Investor beabsichtigte Planung sieht eine Versiegelung des Grundstückes 
für bauliche Anlagen – insbesondere auch auf Grund des hohen Stellplatzbedarfes – 
von ca. 95 % der Gesamtfläche vor, so dass die Planung diese Vorstellungen mit der 
Überschreitung der Kappungsgrenze der Grundflächenzahl bei 80 % zu ermöglichen 
sucht. Raum für die sonst im Rahmen des Planungsermessens üblichen Begrü-
nungsmaßnahmen bleibt demnach nicht.  
  
 

 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen / Eingriffsregelung 
      
 
2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 
 

Schutzgut Mensch 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
DIN 4109 und 18005, Bundesimmissionsschutzgesetz, 16. und 18. BImSch-
Verordnung, Technische Anleitung Lärm, Freizeitlärmerlaß, Baugesetzbuch (gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse), Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Das geplante Nahversorgungszentrum mit geplant über 100 Stellplätzen verursacht 
einen erhöhten Zielverkehr (Käufer, Anlieferung), der sich möglicherweise störend auf 
benachbarte Wohnbebauungen entlang der Zufahrtswege auswirken kann. 
 
 Die Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, Brilon, Bondzio, Weiser hat im Ap-
ril 2011 eine „Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 820 „Nahver-
sorgungszentrum Bräuckenstraße“ in Lüdenscheid“ vorgelegt. Die Untersuchung hat-
te zum Ziel, die schalltechnischen Auswirkungen des Planvorhabens auf die umlie-
genden Nutzungen zu ermitteln und die Einhaltung der zulässigen Obergrenzen für 
Geräuschimmissionen zu überprüfen. Dabei liegt die Vorhabenplanung zugrunde, 
dass das zukünftige Nahversorgungszentrum über eine Zufahrt von der Bräu-
ckenstraße und eine Zufahrt von der Bromberger Straße angefahren werden soll. Die 



Anlieferbereiche für die vorgesehenen Lebensmittelmärkte sollen dabei ausschließ-
lich von der Bromberger Straße erfolgen.  

 
Als Grundlagen ist bei städtebaulichen Planungen dabei grundsätzlich die DIN 18005 
Schallschutz im Städtebau anzuwenden. Diese verweist bei gewerblichen Nutzungen 
(bzw. technischen Anlagen) auf die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
immissionsschutzgesetz (BImSchG) – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA-Lärm), nach der die Betriebsgeräusche zu prognostizieren und zu beurteilen 
sind. Darüber hinaus ist geprüft worden, ob auf den angrenzenden öffentlichen Ver-
kehrswegen im Untersuchungsbereich eine wesentliche Änderung der Geräuschbe-
lastung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen eintritt. Diese Berechnung erfolgt 
auf der Grundlage der 16. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verkehrs-
lärmschutzverordnung – 16. BImSchV). 

 
Als Fazit der schalltechnischen Untersuchungen ist anzuführen, dass die vorgesehe-
nen Ladebereiche an der Bromberger Straße so zu gestalten sind, dass die Ge-
räuschabstrahlung in Richtung der Wohnungen an der Bromberger Straße be-
schränkt wird. Dabei ist für einen Ladebereich an der westlichen Grundstücksgrenze 
(Teilfläche 1) eine Einhausung vorzusehen, um die Geräuschemission in Richtung 
des Hauses Bromberger Straße 6 im Tageszeitraum zu begrenzen. Im Nachtzeitraum 
zwischen 22 und 6 Uhr sind Anlieferungen nur möglich, wenn zusätzlich der Rangier-
vorgang auf der Bromberger Straße vor dem Wohngebäude vermieden werden kann. 
Für den Ladebereich am Nordostrand des Grundstücks (Teilfläche 2) ist eine Schall-
schutzwand vorzusehen, sofern Anliefervorgänge im Nachtzeitraum zwischen 22 und 
6 Uhr erfolgen sollen. Bei diesen Vorgaben ist die Einhaltung der Immissionsrichtwer-
te an den benachbarten Wohnnutzungen unter Berücksichtigung der Vorbelastungen 
durch weitere gewerbliche Nutzungen möglich. Die geplante gewerbliche Nutzung 
(Einzelhandel) liefert keinen relevanten Geräuschbeitrag zur Gesamtbelastung. Die 
Veränderungen im öffentlichen Straßenraum führen nicht zu unzumutbaren Verhält-
nissen. 

 
   
Bewertung 
 
Abschließend stellt der Gutachter fest, dass der Bebauungsplan hinsichtlich der 
Lärmsituation realisierbar ist. Die berechneten Richtwertüberschreitungen sind mit 
den vorgeschlagenen Maßnahmen, welche als Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden sind, lösbar. Unter diesen Voraussetzungen sind die Auswir-
kungen als sehr gering zu beurteilen.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Hierzu wird auf den vorletzten Absatz verwiesen.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
Im nachgeschalteten Bauantragsverfahren ist darauf zu achten, dass die Begrenzung 
der Geräuschabstrahlung im Bereich der Anlieferung beachtet wird.  
 
 
 



Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Hierzu wird auf die vorstehenden Aussagen für den Bereich des Flächennutzungs-
planes verwiesen.  
 
 
Bewertung 
 
Dto. wie vor 
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Wie vor  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
Wie vor. 
 
 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen, ökologische Vielfalt 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Eingriffsregelung im Baugesetzbuch (§ 1A), dem Bundesnaturschutzgesetz und dem 
Landschaftsgesetz NW, Artenschutzvorschriften, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie 
VRL 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Die Flächennutzungsplanänderung beinhaltet die Ausweisung einer Sonderbaufläche 
an Stelle einer Gewerbefläche. Die Gewerbefläche ist bereits realisiert, das Plange-
biet baulich zu ca. 90 % durch Bebauung ausgenutzt. Durch die Umzonierung der 
Nutzung ergibt sich im Hinblick auf die Biotoptypen und die Biotopvernetzung, beson-
ders (streng) geschützte Arten nach Bundesnaturschutzgesetz oder die Biotopvernet-
zung keine positive oder negative qualitative Veränderung oder eine Habitatverschie-
bung, da das Vorkommen dieser Arten ausgeschlossen werden kann (s.a. unter ‚Be-
bauungsplan, Nr. 4.).  
 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt.  
 

sehr gering gering mittel hoch Sehr hoch 
 
 



 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 

 
Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen, Prognose Nullvariante 
 
1. Nutzungsbilanz 
 
Das Plangebiet besteht zu über 90 % aus baulich genutzten, versiegelten Flächen. 
Offene Bereiche sind topografisch überformt (Böschungen, Abgrabungen, Anfüllun-
gen) und zeigen die dafür übliche Störvegetation. Natürliche Bodenverhältnisse sind 
nicht mehr vorhanden.  
 
Die Planung sieht ebenfalls Versiegelungsraten von über 90 % vor; ggf. wird die tat-
sächliche Versiegelungsrate der geplanten Entwicklung etwas geringer ausfallen als 
im Bestand. Im Hinblick auf die Flächenbilanz bestehen jedoch keine relevanten oder 
bedeutsamen Verschiebungen.  
 
 
2. Biotoptypenbewertung 
 
Die Bemerkungen zur Nutzungsbilanz lassen sich ohne Weiteres auf die Biotopty-
penbewertung übertragen. Die völlig versiegelten Flächen als Biotoptyp (0 Wertpunk-
te) dominieren im Bestand wie in der Planung mit über 90 % der Flächen. Demge-
genüber tragen die verbleibenden Freiflächen nicht zur ökologischen Aufwertung bei, 
zumal sie sehr zersplittert liegen oder von ungünstigem, teils langgezogenem Flä-
chenzuschnitt sind. Zwischen Bestand und Planung sind daher keine wertmäßigen 
Veränderungen zu erwarten.  
 
 
3. Biotopvernetzung 
 
Die Freiflächen tragen nicht zur Biotopvernetzung in der Umgebung bei. Sie haben 
lediglich geringe Funktionen für die Avifauna, hier jedoch auch nur für Ubiquisten, wie 
Blaumeisen oder Amseln. Die baulich-gewerbliche Umgebung wie die angrenzenden 
Straßen schneiden das Plangebiet zudem von den (etwas) stärker durchgrünten Be-
reichen der weiteren Umgebung ab. Da sich die Flächenbilanz und die Art und Quali-
tät der Biotoptypen zwischen Bestand und Planung nicht ändert, sind auch hinsicht-
lich der Biotopvernetzung keine Veränderungen zu erwarten.  
 
 
4. Besonders (streng) geschützte Arten, planungsrelevante Arten 
 
Zur Feststellung besonders geschützter Arten wurde im August 2011 eine Gelände-
begehung durchgeführt. Da sich die Neugestaltung im Wirkungsbereich einer bereits 



vorhandenen, stark versiegelten Fläche vollzieht, also nur mit einem sehr geringen 
Eingriff zu rechnen ist, wurde auf eine spezielle faunistische Kartierung verzichtet. 

 
Deutscher Wissenschaftlicher Nahrungs- Brut- Art im  RL RL 

Name  Name Raum raum U-Raum NW D 

        

Säugetiere             
        

Haselmaus Muscardinus avellanarius Wald Wald tritt nicht auf * V 

Braunes Langohr Plecotus auritus Wald Bäume tritt nicht auf 3 V 

Fransenfledermaus Myotis nattereri Wald Bäume tritt nicht auf 3 3 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Wald Gebäude tritt nicht auf I 3 

Großes Mausohr Myotis myotis Wald Gebäude tritt nicht auf 2 3 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Gewässer Gebäude tritt nicht auf 3 3 

Teichfledermaus Myotis dasycneme Gewässer Gebäude tritt nicht auf I G 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Gewässer Bäume tritt nicht auf 3 * 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus extens. Kulturland Gebäude tritt nicht auf I G 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Siedlungen Gebäude Ggf. möglich * * 
        

Vögel             
        

Eisvogel Alcedo atthis Gewässer Ufer tritt nicht auf * V 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Heidegebiete Bäume tritt nicht auf 2 V 

Grauspecht Picus canus Wald Bäume tritt nicht auf 2 V 

Habicht Accipiter gentilis Waldrand Bäume tritt nicht auf V * 

Kiebitz Vanellus vanellus Grünland Grünland tritt nicht auf 3 2 

Kleinspecht Dryobates minor Wald Bäume tritt nicht auf 3 * 

Mäusebussard Buteo buteo strukt. Landschaft  Bäume tritt nicht auf * * 

Mehlschwalbe Delichon urbica Grünland Gebäude tritt nicht auf 3 * 

Neuntöter Lanius collurio extens. Kulturland Büsche tritt nicht auf V * 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Grünland Gebäude tritt nicht auf 3 V 

Rotmilan Milvus milvus strukt. Landschaft  Bäume tritt nicht auf 3 V 

Schwarzspecht Dryocopus martius Wald Bäume tritt nicht auf 3 * 

Schwarzstorch Ciconia nigra Gewässer Bäume tritt nicht auf 2 3 

Sperber Accipiter nisus strukt. Landschaft  Bäume tritt nicht auf * * 

Turmfalke Falco tinnunculus strukt. Landschaft  Gebäude tritt nicht auf V * 

Waldkauz Strix aluco Wald Bäume tritt nicht auf * * 

Waldohreule Asio otus Wald Bäume tritt nicht auf 3 * 

Wiesenpieper Anthus pratensis extens. Kulturland Grünland tritt nicht auf 2 * 
        

Amphibien             
        

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans Industriebrachen Gewässer tritt nicht auf V 3 

Kammmolch Triturus cristatus Wald; Gewässer Gewässer tritt nicht auf 3 3 
        

Reptilien             
        

Schlingnatter Coronella austriaca strukt. Landschaft   Erdlöcher tritt nicht auf 2 2 
              



 
Alle für das Messtischblatt 4711 (1:25.000) vom LANUV angegebenen Arten werden 
bezüglich ihres potentiellen Vorkommens im Untersuchungsraum betrachtet. 

 
Da für die allermeisten der oben aufgeführten, planungsrelevanten Arten geeignete 
Biotop- oder Habitatstrukturen fehlen, kann ein Vorkommen mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. Nachfolgend wird für jede einzelne Art be-
gründet, warum ein Auftreten im Untersuchungsgebiet nicht anzunehmen ist. 

 
 

Grünlandabhängige Arten 
 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Kiebitz besiedeln ländliche Gebiete mit ausge-
dehnten Freiflächen. Sie benötigen zur Jagd strukturierte Grünland- oder Ackerflä-
chen. Obwohl die Schwalbenarten ihre Nester auch an Gebäuden und Industrieanla-
gen anbringen, fehlen im näheren Umfeld die lebensnotwendigen Nahrungshabitate. 
Ein Vorkommen von grünlandabhängigen Arten auf dem Vorhabengrundstück ist so-
mit auszuschließen. 

  
 

Offenlandabhängige Arten 
 

Greifvögel wie Mäusebussard, Rotmilan, Sperber und Turmfalke brauchen eine offe-
ne bis halboffene gut strukturierte Kulturlandschaft um ihren Nahrungsbedarf zu de-
cken. Ihre Nistplätze befinden sich in der Regel in hohen Bäumen. Das Nahrungsha-
bitat teilt sich die Zweifarbfledermaus mit den Greifvögeln. Allerdings nutzt diese 
Säugetierart alte Gebäude als Unterschlupf. Neuntöter, Gartenrotschwanz, Wiesen-
pieper und die Schlingnatter benötigen zum Überleben die offene Landschaft mit ein-
gestreuten Feldgehölzen, Hecken oder ausgedehnten Waldrändern. Da das Vorha-
bengrundstück viel zu klein ist um den Lebensraumansprüchen einer der oben be-
schrieben Arten gerecht zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens .  

 
 

Gewässerabhängige Arten 
 

Arten wie die Kleine Bartfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Schwarz-
storch, Eisvogel, Geburtshelferkröte, und Kammmolch sind alle vom Vorkommen 
mehr oder weniger großen, offenen Wasserflächen abhängig. Da auf dem Grund-
stück keine offenen Gewässer zu finden sind, also keine geeigneten Biotopstrukturen 
vorhanden sind um die artspezifischen Lebensraumansprüche zu befriedigen ist ein 
Vorkommen der jeweiligen Arten auszuschließen. 

 
 

Waldabhängige Arten 
 

Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Ha-
selmaus, Habicht, Waldkauz, Waldohreule, Grauspecht, Kleinspecht und der 
Schwarzspecht finden auf dem Gelände ebenfalls keine Strukturen die ihnen ein Ü-
berleben ermöglichen würden. Diese Arten jagen oder brüten in unterschiedlich aus-
gebildeten Lebensräumen. Einige Arten bevorzugen Nadelgehölze andere Arten sind 
überwiegend in Laubholzbeständen zu finden. Allen gemeinsam ist, das sie vom 
Wald oder im Wald leben. Da der Versiegelungsgrad des untersuchten Geländes bei 
ca. 90 % liegt, ist ein Vorkommen einer der oben genannten Arten überaus unwahr-
scheinlich anzusehen. 

 



 
Die Zwergfledermaus 

 
Die Zwergfledermaus kann, als Kulturfolger, auch in dicht besiedelten Gebieten vor-
kommen. Als Gebäudefledermaus nutzt sie während der Sommermonate Hohlräume 
unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder 
auf Dachböden. Hier richten sich die Tiere dann ihre Jagdquartiere oder Wochenstu-
ben ein. Sie jagen entlang von Waldrändern, in parkähnlichen Gehölzbeständen und 
an Straßenlaternen. Die Winterruhe beginnt ab Oktober/November und dauert bis 
März/April. Als Quartiere werden Felsspalten sowie Keller oder Stollen bezogen. Hier 
überwintern sie in großen Gruppen mit mehreren tausend Tieren. Da im Vorhabenbe-
reich allenfalls Sommerquartiere zu finden sind müssten die Abbrucharbeiten in der 
Zeit der Winterruhe durchgeführt werden. Es wäre dann sicher gestellt, das Verbots-
tatbestände nach § 42 Abs.1 i.V.m. Abs.5 bew. §19 Abs.3 BNatSchG nicht vorliegen.  

 
 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff in den Arten- und Biotopschutz und gemäß der Eingriffsregelung liegt 
nicht vor.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
1. Allgemeiner ökologischer Ausgleich 
 
ist nicht erforderlich, da keine Verschlechterungen zu erwarten sind  
 
 
2. Ausgleich Biotopvernetzung 
  
ist nicht erforderlich, da keine Verschlechterungen zu erwarten sind. 
 
 
3. Ausgleich geschützte Arten, artenbezogener Ausgleich 
 
ist nicht erforderlich. Allerdings ist ein Abriß der Gebäude in der Zeit von Anfang April 
bis Ende Oktober nur möglich, wenn die Abbrucharbeiten durch ein ökologisch fach-
kundiges Büro begleitet bzw. die Gebäude unmittelbar vor dem Abbruch durch ein 
solches Büro besichtigt und die Unbedenklichkeit bei der Bauaufsichtsbehörde bestä-
tigt wird.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich. 
 
 
 
Schutzgut Luft und Klima 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 



Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Durchführungsverordnungen zum 
Bundesimmissionsschutzgesetz (z.B. 22. BimSchVO) 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Die Änderung der Nutzung im Flächennutzungsplan hat keine Auswirkungen auf das 
örtliche Klima.  
 
Bewertung 
 
In einer 5-stufigen Skala werden die Auswirkungen als ‚sehr gering’ einzustufen sein.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich. 
 
 
 
Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen, Prognose Nullvariante 
 
Da das Plangebiet und seine Umgebung gewerblich geprägt und geschlossen bebaut 
sind, ist das örtliche Klima städtisch vorgeprägt. Es dominieren bauliche Materialien, 
die zur Überwärmung in der Umgebung beitragen. Minderungseffekte sind im Rah-
men der Planung nicht zu erwarten, da die durch den Bebauungsplan vorgesehene 
100-%-ige Versiegelung, die auf Vorstellungen des Investors zurückgeht, klimatisch 
mildernde Grünflächen (üblich sonst 20 % der Grundfläche) nicht zulässt. Diesem Ziel 
folgend, sind auch Baumstandorte nur mit unterirdischen Pflanzgruben vorgesehen. 
 
 
Bewertung: 
 
Die Auswirkungen werden im Rahmen der Gesamtbebauung als sehr gering, im örtli-
chen Rahmen als ‚mittel’ eingestuft.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen ist örtlich eine Realisierung eines deutlich höheren als 
vorgesehenen Anteils unversiegelter, begrünter Flächen durch Umgruppierung der 
Stellplätze oder durch Verzicht auf einen Teil derselben möglich.  
 
 



Maßnahmen zum Monitoring 
 
Kontrolle des Anwuchserfolges in dem Falle, dass größere Grünflächenanteile reali-
siert werden. Die Kontrolle sollte sich bis zu 5 Jahre erstrecken.  
 
 
 
 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Denkmalschutz-
gesetz 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Die Änderung in der Darstellung der Nutzung von Gewerbefläche in Sonderbaufläche 
hat auf das Ortsbild keinen Einfluß. Dieses ist und bleibt von relativ großformatigen 
Gebäuden gewerblichen Charakters geprägt. Eine Änderung ist daher nicht zu erwar-
ten. 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich. 
 
 
 
Bebauungsplan 
 
Auswirkungen des Vorhabens, Prognose Nullvariante 
 
Positiv gestalterische Verbesserungen durch Begrünung sind auf Grundlage der In-
vestorenpläne und der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Die 
Aufnahme grüngestalterischer Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) in den Be-
bauungsplan ist insoweit obsolet, als sie bei den geplanten Ausnutzungskennzahlen 
tatsächlich nicht umgesetzt werden können und nach den vorliegenden Plänen des 
Investors auch tatsächlich nicht realisiert werden sollen.  



 
 
Bewertung: 
 
Ein Eingriff findet dennoch nicht statt, da die vorhandene Bebauung insbesondere zu 
den optisch wirksamen Straßenrändern ohne jegliche Begrünung existiert.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  

 
 

Maßnahmen zum Monitoring 
 
 sind nicht erforderlich.  

 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Baugesetzbuch § 1A, Bundesgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, 
Landesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
 
 
1. Auswirkungen d. Vorhabens auf den Bodenverbrauch, Prognose Nullvariante 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Der Saldo der Flächennutzungen verschiebt sich zugunsten der Sonderbauflächen 
unter Verlust von Gewerbeflächen; im Hinblick auf erstmaligen Bodenverbrauch ist 
diese Verschiebung ohne Belang 
 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  



 
 
 
Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Hierzu wird auf die Aussagen zu den Auswirkungen im Rahmen der Flächennut-
zungsplanänderung verwiesen. Die örtliche Situation ist durch einen sehr hohen – 
teils 100-%-igen Versiegelungsgrad gekennzeichnet. Da im Bebauungsplangebiet Nr. 
558 die erste Baunutzungsverordnung anzuwenden ist, ist in diesem Teilbereich des 
Plangebietes zudem eine völlige Versiegelung zumindest durch Nebenanlagen zuläs-
sig. Der Bebauungsplanentwurf sieht für das Aufstellungsgebiet die Überschreitung 
der Kappungsgrenze der Grundflächenzahl gemäß § 19 Baunutzungsverordnung auf 
100% Versiegelung vor. Ein höherer Versiegelungsgrad als bereits realisiert oder zu-
lässig wird dadurch nicht generiert.   
 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt. 
 

sehr gering gering mittel Hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 

 
Sind nicht erforderlich. 

 
 
 
 
2. Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodenqualität, Prognose Nullvariante 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Die geänderten Darstellungen im Flächennutzungsplan haben keinen Einfluß auf die 
Bodenqualität. Ansonsten wird auf die Aussagen zum Bebauungsplan verwiesen.  
 
 
Bewertung 
 
In einer 5-stufigen Skala werden die Auswirkungen als ‚sehr gering’ einzustufen sein.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 



Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich. 
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich. 
 
 
 
Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Im Plangebiet befindet sich der Altstandort „Betriebstankstelle Schwarz + Born“ (Alt-
lastenfläche Nr. 238) an der Bromberger Straße. Es liegt im Zusammenhang mit der 
Stilllegung der Erdtanks eine „Gefährdungsabschätzung/Orientierende Untersuchung“ 
des Gutachterbüros Fuhrmann & Braukmann GbR von 10/2002 vor. Demgemäß wur-
den keine umweltrelevanten Bodenverunreinigungen im Bereich der Erdtanks festge-
stellt, so dass auf der Grundlage des Kenntnisstandes von 2002 bei der vorhandenen 
Nutzung keine Gefährdung von diesem Standort ausgeht. Die Stilllegung der Erd-
tanks erfolgte 2003. 
 
An das Plangebiet grenzt im Südwesten eine 1993 aufgegebene Tankstelle an, die im 
Altlastenkataster des Märkischen Kreises unter der Altstandortnummer 115 mit der 
Bezeichnung „Bräuckenstraße 77“ geführt wird. Der 1994 erfolgte Ausbau der 4 Erd-
tanks ist gutachterlich begleitet und dokumentiert worden. Es wurden im Bodenaus-
hub, im anstehenden Boden sowie im Sandbett nach organoleptischer Beurteilung 
keine Kohlenwasserstoffe gefunden, so dass keine Sanierung erforderlich war. Es ist 
davon auszugehen, dass keine Kohlenwasserstoffbelastung durch diesen angren-
zenden Altstandort auf das Plangebiet stattgefunden hat. 
 
Das seit April 2011 hier vorliegende „Rückbau- und Entsorgungskonzept“ des Gut-
achters „Geologisches Büro Slach GmbH“ von 01/2011 beinhaltet die Untersuchung 
der vom Rückbau betroffenen Gebäude auf mögliche Schadstoffe. Es finden sich im 
Gutachten einige Hinweise auf Einflussfaktoren des Bodenzustands: In der Lager-, 
Garagen- und Werkstatthalle an der Bromberger Straße sind mehrere Wartungsgru-
ben (tlw. verfüllt), die aufgrund mangelnder Zugänglichkeit nicht untersucht werden 
konnten. In seiner Bewertung fordert der Gutachter hier auch eine nachträgliche Un-
tersuchung.  
 
Die Asphaltfläche, die das Gebäude an dem ehemaligen Discounter an der Bräu-
ckenstraße 83 umgibt ist, ist mit einem PAK-gehalt von 98.8 mg/kg teerhaltig und 
muss gesondert entsorgt werden. 
 
Im Rahmen des im Juni 2011 zur Verfügung gestellten Baugrundgutachtens des Bü-
ros Slach aus 01/2011 werden auf der Grundlage von 15 Kleinrammbohrungen, de-
ren Bohrinhalt organoleptisch angesprochen wurde, auch Aussagen zu der Anschüt-
tung getroffen. So weist die Anschüttung in der ehemaligen Talmitte eine Mächtigkeit 
bis zu 4,4 Metern auf, ansonsten schwanken die Auffüllungsmächtigkeiten in den 
Randbereichen von 1 bis 3 Metern. Die von der Korngröße her sehr heterogen zu-
sammengesetzte Auffüllung besteht aus regionaltypischen Böden mit Beimengungen 
an Bauschutt. Parallel zur Bräuckenstraße findet sich in einer Tiefe von 1,4 bis 1,6 
Metern die alte Fahrbahn der Bräuckenstraße. 
 



Zur groben Beurteilung der Schadstoffgehalte geben 2 analysierte Mischproben aus 
der Anschüttung Hinweise: die Mischprobe 1 aus dem westlichen Teil weist das Mate-
rial aufgrund der Gehalte an PAK und Benzoapyren abfallrechtlich als Z2- Material 
aus, die Mischprobe 2 aus dem östlichen Teil mit nur geringen Schadstoffgehalten als 
Z1.1-Material (Grundlage bildet LAGA-Boden 2004). Aus dem Ergebnis der Bepro-
bung der Bohrung 10 mit Untersuchung auf Kohlenwasserstoffen und PAKs leitet der 
Gutachter keine Gefährdung des Grundwassers ab. Die Überprüfung des Teergehal-
tes an verschiedenen Stellen der Asphaltfläche weist neben der bereits oben erwähn-
ten Fläche um den ehemaligen Discounter (PAK-Wert: 1.210 mg/kg) die in der Tiefe 
liegende „alte Bräuckenstraße“ mit einem Gehalt von 6.150 mg/kg PAK im Feststoff 
als stark mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet aus. Auf 
Grund der Versiegelung und der geringen Wasserlöslichkeit von PAKs sind diese 
nicht freisetzbar und stellen keine Gefährdung dar.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich auf der Grundlage der vor-
handenen Informationen keine gravierenden Verdachtsmomente für die Anschüttung 
ergeben.  
 
 
Bewertung 
 
In einer 5-stufigen Skala werden die Auswirkungen als ‚gering’ einzustufen sein.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Es sind keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
  
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
Es sind keine Maßnahmen zum Monitoring erforderlich.  
 
 
 
Schutzgut Wasser   
 

 Gesetzliche Grundlagen 
 

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Land-
schaftsgesetz 

 
 

Flächennutzungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet und als solches auch 
in der Zentralen Entwässerungsplanung erfasst. Änderungen auf Ebene des Flä-
chennutzungsplanes treten daher nicht auf.  
 

 



 
Bewertung 
 
In einer 5-stufigen Skala werden die Auswirkungen als ‚sehr gering’ einzustufen sein.  
 

sehr gering gering Mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Bebauungsplan 

 
 Auswirkungen des Vorhabens, Prognose Nullvariante 
 

Insgesamt werden durch die Planung keine neuen versiegelbaren Flächen geschaf-
fen. Die Flächen des Baugebietes sind in der Zentralen Entwässerungsplanung er-
fasst.  

 
Im Plangebiet verlaufen der Schlittenbach und der Wefelshohler Bach. Beide sind im 
Plangebiet verrohrt; in der rechtskräftigen Bebauungsplanung wurden hierfür Lei-
tungsrechte ohne Berechtigung festgesetzt.  

 
Die bereits verrohrten Bachläufe sind weiterhin als Gewässer im Sinne des Wasser-
haushaltsgesetzes einzustufen.  Es handelt sich um ausgebaute Gewässer im Sinne 
des § 39 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes. Die Gewässerunterhaltung obliegt 
der Stadt Lüdenscheid als öffentlich – rechtliche Aufgabe gemäß § 39 (1) Satz 1 
Wasserhaushaltsgesetz.  

 
Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung nach § 39 (1) Nr. 1 – 5 Wasserhaushaltsge-
setz sind nach den Zielen der Bewirtschaftung gemäß den §§ 27 – 31 WHG vorzu-
nehmen, da § 39 (3) WHG die ausgebauten Gewässer in dieser Hinsicht den oberir-
dischen Gewässern gleichstellt. § 27 sieht hier insbesondere das Verschlechterungs-
verbot des Gewässerzustandes sowie die Erhaltung und Entwicklung seines ökologi-
schen Potentials vor.  

 
Die geplante Überfüllung und die in zwei Bereichen vorgesehene Überbauung ver-
hindert, dass das noch vorhandene Entwicklungspotential wahrgenommen werden 
kann. Insofern widerspricht die Überbauung dem Verschlechterungsverbot.  

 
Der Märkische Kreis als untere Wasserbehörde hat in seinem Schreiben vom 
15.05.2011 im Rahmen seiner Stellungnahme im Bebauungsplanverfahren signali-
siert, unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag des Investors eine Plangeneh-
migung im vereinfachten Verfahren nach § 68 WHG für eine Überbauung und Verfül-
lung der verrohrten Gewässer zuzustimmen. Insofern macht die Untere Wasserbe-
hörde von der Möglichkeit des § 39 (3) 2. Halbsatz Gebrauch.  

 
Die hierfür gestellten Bedingungen sind ein gutachterlicher Nachweis, dass die vor-
handene Verrohrung technisch in gutem Zustand und hydraulisch Leistungsfähig 



sind. Der Kreis präzisiert diese Angaben nicht; es ist jedoch davon auszugehen, dass 
die Verrohrungen nicht defekt sein dürfen, hinsichtlich ihrer Konstruktion nicht zu Ver-
stopfungen führen dürfen und mindestens das 100-jährige Hochwasser abgeführt 
werden kann. Diese Nachweise sind auch für die Stadt Lüdenscheid als Trägerin der 
öffentlich  - rechtlichen Gewässerunterhaltung zur Vermeidung von Haftungsansprü-
chen interessiert, da Undichtigkeiten zu unterirdischen Ausspülungen mit Sackungen 
führen können, Verstopfungen und mangelnde Kapazität zu einem Auslaufen der Ver-
rohrungen an anderer Stelle mit der Folge von Hochwasserschäden. Im Falle der Ver-
füllung und Überbauung ist ein Aufgraben der Verrohrungen nicht an jeder Stelle be-
liebig möglich.  

 
Für die Überbauung eines Gewässers ist eine wasserrechtliche Planfeststellung oder 
Erlaubnis nach § 68 WGH erforderlich. Diese liegt zur Zeit des Satzungsbeschlusses 
des Bebauungsplanes noch nicht vor. Da der Kreis allerdings mit Schreiben vom 
15.05.2011 die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der Überbauung nach Was-
serrecht in Aussicht gestellt hat, führt dieses Nichtvorliegen nach Auskunft der Stadt-
planungsbehörde nicht zu einer Nichtvollzugsfähigkeit der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, da das Herbeiführen der Genehmigungsvoraussetzungen dem Bauan-
tragssteller obliegt.  

 
 

Bewertung 
 

Gemäß dem vorangestellt beschriebenen Sachverhalt wird der Eingriff als ‚sehr ge-
ring’ eingestuft.  

 
sehr gering gering Mittel hoch sehr hoch 

 
 

Ausgleichsmaßnahmen 
 

Maßnahmen sind allenfalls im Hinblick auf die technischen Anforderung – wie ge-
schildert – an die Verrohrung erforderlich und im Rahmen der Baugenehmigung ab-
zuarbeiten.  

 
 
 Maßnahmen zum Monitoring 

 
Die Beobachtung der Abflussverhältnisse und die Aufnahme und Beseitigung von 
Schäden obliegt der Stadt Lüdenscheid im Rahmen der regelmäßigen Gewässerun-
terhaltungspflicht 
 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz 
 
 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan  
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Im Planbereich der Flächennutzungsplanänderung sind keine schützenswerten Kul-
tur- und Sachgüter enthalten.  



Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt.  
 

sehr gering gering Mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
 
Bebauungsplan 
 
Auswirkungen des Vorhabens, Prognose Nullvariante 
 
Wie vor.  
 
 
Bewertung: 
 
Wie vor.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
 Wie vor.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
Wie vor.  
 
 
 
Schutzgut forstwirtschaftliche Nutzungen 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, 
Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
 
 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Wald ist im Plangebiet nicht vorhanden.  



Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt. 
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
 
Schutzgut landwirtschaftliche Nutzungen /Schutzgut Jagd und Fischerei 
 
Ziele des Umweltschutzes 
 
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesbodenschutz-
gesetz, Gülleverordnung, Bundes- und Landesjagdgesetz, Bundes- und Landesfi-
schereigesetz, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz, Bundesarten-
schutzverordnung 
 
 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Die in der Überschrift genannten Nutzungen werden im Plangebiet nicht ausgeübt 
und dadurch nicht berührt.  
 
 
Bewertung 
 
Ein Eingriff findet nicht statt.  
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zum Monitoring 
 
sind nicht erforderlich.  
 
 



 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

 
 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
 
Voraussichtliche Auswirkungen 
 
Da die Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter allenfalls als sehr 
gering einzustufen sind, erübrigt sich die Betrachtung der Wechselwirkungen der 
Auswirkungen zwischen den Schutzgütern. 
 
 
 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung bzw. 
nicht Durchführung der Planung    

 
Bei Verzicht auf die Planung sind unter Beibehaltung des Status quo keine nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 
2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 
 
Maßnahmen sind insgesamt nicht erforderlich, da keine oder nur sehr geringe Eingrif-
fe stattfinden.  
 
 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten / Planungsalternativen 
 

Hinsichtlich der Nutzungsart bestehen – sofern nicht bauliche Nutzungen vollständig 
aufgegeben werden sollen, keine Alternativen zu Gewerbe- oder Sonderbauflächen.  

 
Die Aufgabe baulicher Nutzungen ist unter den Gesichtspunkten des Siedlungszu-
sammenhanges und der Wiedernutzung gewerblicher Flächen alternativlos.  

 
Bei der baulichen Ausnutzung des Geländes und der grünplanerischen Gestaltung 
bestehen Verbesserungsmöglichkeiten durch eine geringere bauliche Ausnutzung zu 
Gunsten eines höheren Grünflächenanteiles durch Verzicht auf Stellflächen oder de-
ren optimierte Anordnung.  

 
 
3. Zusätzliche Angaben 
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren 
 

Es wurden altlastentechnisch Bohrungen niedergebracht und boden- und labortechni-
sche Analysen vorgenommen. Ferner wurde ein Lärmgutachten erstellt.  

 
 
3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen 
 



Im Rahmen von Baumaßnahmen ist eine altlastenbezogene fachliche Begleitung er-
forderlich.  

 
Im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist eine regelmäßige Beobachtung entspre-
chend den bei der zuständigen Stelle SEL üblichen Rhythmen erforderlich.  

 
Zur Wahrung des Lärmschutzes benachbarter Wohnhäuser ist bauaufsichtlich die Er-
richtung und Beibehaltung der erforderlichen technischen Schallschutzeinrichtungen 
zu gewährleisten.  

 
 
3.3 Verwendete Grundlagen, Erhebungen 
 

eigene Begehungen zur Vegetation und Avifauna 
 
Fuhrmann & Braukmann: Stillegung Betriebstankstelle – Bromberger Straße, Lüden-
scheid – Gefährdungsabschätzung/Orientierende Untersuchung. Balve, 01.10.2002. 
 
Geoplan: Ehem. Tankstelle Bräuckenstraße 77, Lüdenscheid – Ausbau der Kraftstoff-
Erdtanks – Ausbauüberwachung und Sanierungsbericht. Hattingen, 14.01.1994. 
 
Geologisches Büro Slach GmbH: Rückbau- und Entsorgungskonzept für Gewerbe- 
und Wohngebäude an der Bromberger Straße 8 –10 und Bräuckenstraße 83 in Lü-
denscheid. Wipperfürth, 20.01.2011. 
 
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 820 ‚Nahversorgungs     
zentrum Bräuckenstraße in Lüdenscheid, Verfasser Ingenieurgesellschaft für Ver-
kehrswesebn mbH, Brilon-Bondzio-Weiser, Mai 2011 

 
 
3.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

Es ist beabsichtigt, eine brachgefallene gewerbliche Fläche neu zu erschließen und 
für ein Nahversorgungszentrum zu nutzen. Da der Planbereich bereits in großen Tei-
len bebaut und das Gelände technisch überformt ist und in Teilen auch bereits ent-
sprechendes Planungsrecht für eine Bebauung besteht, werden keine (wesentlichen) 
Eingriffe in Natur und Landschaft vorgenommen. Belastungen, die aus verstärktem 
Ziel- und Lieferverkehr für benachbarte Wohnhäuser entstehen, können durch schall-
schutztechnische Maßnahmen vermieden bzw. auf ein zumutbares Maß beschränkt 
werden.  

 
 
Lüdenscheid, den              10.2011    Lüdenscheid, den               10.2011 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag:      Der Berichtsverfasser 
 
 
 
 
 
 
 

martina.baumast
Schreibmaschinentext

martina.baumast
Schreibmaschinentext

martina.baumast
Schreibmaschinentext

martina.baumast
Schreibmaschinentext
28.11.X

martina.baumast
Schreibmaschinentext
gez. Martin Bärwolf

martina.baumast
Schreibmaschinentext

martina.baumast
Schreibmaschinentext
07.

martina.baumast
Schreibmaschinentext
gez. Meilwes



 
Durch das Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (Artname wissenschaftlich) 
 
1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

FFH-Anhang IV-Art
 

europäische Vogelart
 

streng geschützte Art
 

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

       4712 
 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region kontinentale Region

 
           grün   
           gelb   
           rot   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

A  
B  
C  

  
2. Darstellung der Betroffenheit der Art  
  

 Kurze Beschreibung des vom Vorhaben betroffenen Vorkommens der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, lokale Population) 
sowie der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf das Vorkommen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die geplante Maßnahme sind nicht zu erwarten, da weder durch den 
direkten Verlust von Lebensstätten, noch durch indirekte Projektwirkungen eine Verschlechterung der 
ökologischen Funktion der Stätten im räumlichen Zusammenhang zu erwarten ist. 

  

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 
  
3.1 Baubetrieb (z.B. Bauzeitenbeschränkung) - keine Einschränkungen notwendig 
3.2 Projektgestaltung (z.B. Querungshilfen) – keine Maßnahmen notwendig 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) – der Abbruch der 

Gebäude sollte in den Monaten November – Ende Februar durchgeführt werden 
3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

Kurze Angaben zu 3.1 bis 3.4  (z. B. Anmerkungen zur Art, Wirkungszeitpunkt und Effizienz der ausgewählten bzw. zum 
Ausschluss verworfener Vermeidungsmaßnahmen, Verweis auf andere Unterlagen). 
Vor dem Hintergrund der hier durchgeführten Potenzialanalyse verbleibt eine gewisse 
Prognoseunsicherheit. Jedoch ist im Rahmen einer worst-case- Betrachtung und der geringen 
Eingriffsschwere die Relevanz der verbleibenden Prognoseunsicherheit als gering einzustufen. Es sind 
keine besonderen Maßnahmen notwendig. 

  
4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 

(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 
  
a) FFH-Anhang IV-Art oder europäische Vogelart: 
 4.1   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 42 (1) Nr. 1]? 

        (außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von 4.3) 
ja

 
nein

 

 4.2   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,   
        Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört [§ 42 (1) Nr. 2]? 

ja

 
nein

 

 4.3   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
        beschädigt oder zerstört [§ 42 (1) Nr. 3]? 

ja

 
nein

 

 4.4   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der 
        Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört  
         [§ 42 (1) Nr. 4]? 

ja

 
nein

 

 4.5   Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder  
        Ruhestätten infolge von 4.3 oder 4.4 im räumlichen Zusammenhang  
        nicht mehr erfüllt [§ 42 (5)]? 

ja

 
nein

 

b) Streng geschützte Art:   
 4.6   Wird evtl. ein nicht ersetzbarer Biotop zerstört [§ 19 (3)]? ja

 
nein

 

* 

*N 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig / gut 

günstig / hervorragend 

ungünstig / schlecht 

ungünstig / unzureichend 

günstig 



 
5. Erfordernis einer Abwägung bzw. Ausnahme 
  
a) FFH-Anhang IV-Art oder europäische Vogelart: 
 5.1   Ausnahme nach § 43 (8) erforderlich, wenn Frage 4.1, 4.2 oder 4.5 „ja“     ja

 
 

b) Streng geschützte Art: 
 5.2   Abwägung nach § 19 (3) erforderlich, wenn Frage 4.6 „ja“ ja

 
 

  
6. Abwägungs- bzw. Ausnahmevoraussetzungen 
  
a) Nur wenn Frage 5.1 UND/ODER 5.2 „ja“ 
 6.1   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

        öffentlichen Interesses gerechtfertigt?*  
          Kurze Begründung des öffentlichen Interesses und Darstellung der Bedeutung der 
          Lebensstätte bzw. der betroffenen Population für den Erhaltungszustand der Art in der  
          biogeografischen Region. 

ja
 

nein
 

b) Nur wenn Frage 5.1 „ja“ 
 6.2   Sind keine zumutbaren Alternativen vorhanden?* 

          Kurze Bewertung der geprüften Alternativen. 
ja

 
nein

 
 6.3   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

        arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
           Kurze Begründung, ggf. Beschreibung der Kompensatorischen Maßnahmen, Aussagen zur   
           Effizienz der ausgewählten bzw. zum Ausschluss verworfener Maßnahmen. 

ja
 

nein
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